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Zweite Durchführungsbestimmung* 
zum Tierzucht-Gesetz.

Vom 3. April 1963

Auf Grund des § 33 des Tierzucht-Gesetzes vom 
20. Juni 1962 (GBl. I S. 60) und der Ziff. 6 des Beschlusses 
vom 3. Januar 1963 über die Neuregelung der Milch
leistungsprüfung (Auszug) (GBl. II S. 27) wird im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Organe des Staatsapparates folgendes bestimmt:

§ 1

Die Ergebnisse der staatlichen und betrieblichen 
Milchleistungsprüfung bilden die Grundlage für die 
züchterische Selektion, Aufnahme der weiblichen Tiere 
in die Herdbücher, Nachkommenschafts- und Zucht
wertprüfungen, Fütterung zur vollen Entfaltung der 
Leistungsveranlagung, Bewertung und Einstufung der 
Zuchttiere im Betrieb, im Handel und bei Versiche
rungsabschlüssen, Planung und Statistik. Für die Ge
nehmigung zur Aufzucht von Bullen und deren Körung 
sind die Ergebnisse der staatlichen Milchleistungsprü
fung bei den Muttertieren zugrunde zu legen. Das Zah
lenmaterial der staatlichen Milchleistungsprüfung ist 
mit dem Buchstaben „S“ zu kennzeichnen.

§ 2
Die in Ziff. 1 Buchst, b des Beschlusses vom 3. Ja

nuar 1963 festgelegte Auswahl der Betriebe für die 
staatliche Milchleistungsprüfung ist von den Tierzucht
inspektionen der WB (nachstehend Tierzuchtinspek
tionen genannt) in Zusammenarbeit mit den Produk
tionsleitungen der Bezirks- und Kreislandwirtschafts
räte durchzuführen.

§ 3

(1) Die Milchleistungsprüfungen bei Herdbuchziegen 
und -milchschafen werden ab 1. April 1963 dem Zentral
verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter 
(nachstehend Verband genannt) übertragen. Zur Finan
zierung der Milchleistungsprüfung hat jeder Züchter 
an den Verband eine Gebühr von 3 DM je geprüftes 
Tier im Jahr zu zahlen. Die darüber hinaus für die 
Durchführung der Milchleistungsprüfung erforderlichen 
Mittel sind im Staatshaushalt bereitzustellen.

(2) Die Ausbildung der Milchleistungsprüfer des 
Verbandes obliegt den Tierzuchtinspektionen. Die Ver
gütung der Kader während der Ausbildung und der 
damit im Zusammenhang stehenden Fahr- und Über
nachtungskosten hat durch den Verband zu erfolgen.

(3) Die Ermittlung des Fettgehaltes der Milch wird in 
den staatlichen Untersuchungsstellen unentgeltlich für 
die Züchter und den Verband durchgeführt.

§ 4

(1) Die Ermittlung der Milchmenge sowie die Ent
nahme der Fettprobe erfolgt bei allen Kühen einmal im 
Monat in regelmäßigen Abständen.

(2) Die Tierzuchtinspektionen haben entsprechend den 
örtlichen Bedingungen jeweils für 350 bis 800 zu prü
fende Kühe, unter Berücksichtigung der Anleitung und 
Kontrolle von betrieblichen Milchleistungsprüfern,

einen staatlichen Milchleistungsprüfer einzusetzen. Für 
Urlaubsvertretungen, Vertretungen bei Krankheits
fällen und Lehrgangsbesuchen, zur Anleitung und Kon
trolle der betrieblichen Prüfer werden zusätzlich Lei
stungsprüfer eingesetzt.

(3) Dem staatlichen Milchleistungsprüfer obliegt die 
direkte Anleitung und Kontrolle der betrieblichen 
Milchleistungsprüfer sowie die Durchführung von 
Nachkontrollen in seinem Arbeitsgebiet. Das Ergebnis 
der Kontrollen ist dem Kreisinstrukteur für Leistungs
prüfung im Monatsbericht mitzuteilen, soweit nicht die 
Einleitung sofortiger Maßnahmen durch die Produk
tionsleitung des Kreislandwirtschaftsrates erforderlich 
ist.

§ 5

Die Kosten für die Durchführung der betrieblichen 
Milchleistungsprüfungen und für die dazu benötigten 
Materialien sind von den VEG und LPG zu tragen.

§ 6

Der Direktor des VEG bzw. der Vorstand der LPG 
ist für die Durchführung der betrieblichen Milchlei
stungsprüfung sowie für die Teilnahme des Leistungs
prüfers an der Schulung, die einmal im Monat von der 
Tierzuchtinspektion für alle Leistungsprüfer durch
geführt wird, verantwortlich.

§ 7

(1) Die Ermittlung des Fettgehaltes der Milch für die 
staatliche und betriebliche Milchleistungsprüfung ist in 
zentralen Untersuchungsstellen der milchverarbeiten
den Industrie bzw. der Tierzuchtinspektionen durchzu
führen. Der Direktor des VEG bzw. der Vorstand der 
LPG ist für den Versand der Flaschenkästen zum 
Untersuchungsort verantwortlich.

(2) Die Kosten für diese Untersuchungen tragen die 
Tierzuchtinspektionen. Sie werden durch Verfügung 
gesondert geregelt.

(3) Die Kosten für die Herrichtung der Räume und 
den Kauf der erforderlichen Apparaturen für die zen
tralen Untersuchungsstellen in den Molkereien trägt 
die Milchindustrie. In Ausnahmefällen können den 
Tierzuchtinspektionen die Kosten für den Kauf der 
Apparaturen übertragen werden. Hierzu muß die Zu
stimmung des Hauptdirektors der WB Tierzucht vor
liegen.

(4) Für den Transport der Flaschenkästen der Milch
leistungsprüfung von den Erzeugerbetrieben bis zu den 
zentralen Untersuchungsstellen der Milchindustrie und 
der Tierzuchtinspektionen sind — sofern die Unter
suchungsstellen der Tierzuchtinspektionen auf dem Ge
lände der Molkereien liegen — die Molkereien verant
wortlich.

(5) Zur Übernahme der Untersuchungen des Milch
fettgehaltes der Milchleistungsprüfung durch die ge
nannten Einrichtungen arbeiten die Vereinigungen zur 
Lenkung der milchverarbeitenden Industrie gemeinsam 
mit den Tierzuchtinspektionen bis zum 15. Juni 1963 für 
jeden Bezirk einen Plan aus. In diesen Plänen ist vor
zusehen, daß in den nächsten Jahren, jedoch spätestens 
bis 1967, die Laborkapazität der Molkereien für die 
Untersuchung der Milchproben der Milchleistungsprü
fung erweitert wird.• 1. DB (GBl. II Nr. 37 S. 245)


